
Satzung der Gemeinde Wrixum 
Ober die Erhebung von Beitragen far den Ausbau von Anlagen im Bereich von 

offentlichen Suellen, Wegen und Platzen 
Ausbaubeitragssatzung - ABS - ) 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 529), der §§1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 ( GVOBI. Schl.-H. 
S. 564 ) und der §§ 9 und 10 des Schlewig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Informationen (Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) in der Fassung vom 30. Oktober 1991 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 555), zuletzt geandert am 12. Marz 1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 300) wird nach 
Beschluflfassung durch die Gemeindevertretung vom 19.Mai 1999 folgende Satzung el-lessen: 

§1 
Betragsfahige Magnahmen 

Zur teilweisen Deckung des Aufwandes fur die Herstellung, den Ausbau und den Umbau der ganz oder 
teilvveise in der Baulast der Gemeinde stehenden offentlichen Strallen, Wege und Platze, auch wenn 
diese nicht zum Anbau bestimmt sind, (beitragsfahige Ma(nahme) erhebt die Gemeinde Wrixum nach 
Maggabe dieser Satzung Beitrage von den GrundstOckseigentOmerinnen und Grundstuckseigenttlimern 
oder den zur Nutzung von Grundstilicken dinglich Berechtigten, die hierdurch besondere Vorteile haben. 
Zu den in Satz 1 genannten Suellen, Wegen und Platzen gehoren auch in der Baulast der Gemeinde 
stehende Wohnwege, die aus tatsachlichen oder rechtlichen Grunden nicht mit Kraftfahrzeugen 
befahren werden konnen und in der Baulast der Gemeinde stehende offentliche Wirtschaftswege. 

(2) FOr die Herstellung, den Aus- oder Umbau von in der Baulast der Gemeinde stehenden 
selbstandigen Immissionsschutzanlagen kann die Gemeinde Betrage aufgrund einer besonderen Satzung 
erheben. 

(3) Inhalt und Umfang der beitragsfahigen MaRnahme werden durch das Bauprogramm bestimmt. Das 
Bauprogramrn wird durch die Gemeinde formlos festgelegt; es kann bis zu seiner vollstandigen 
Erfullung jederzeit abgeandert werden. 

§2 
Beitragsfahiger Aufwand 

(1) Der beitragsfahige Aufwand wird nach den tatsachlich fOr die beitragsfahige MaRnahme 
entstandenen Kosten ernnittelt. Zum beitragsfahigen Aufwand gehoren die tatsachlich entstandenen 
Kosten für  

1. den Erwerb der fur die Durchfiihrung der beitragsfahigen MaRnahme erforderlichen Grundstucks-
flachen 
hierzu zahlt auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermogen fur diese MaRnahme zur 
Verfugung gestellten GrundstOcksflachen zum Zeitpunkt der Bereitstellung sowie die Kosten dieser 
Bereitstellung; 

2. die Freilegung der fur die DurchfUhrung der MaRnahme erforderlichen Flachen; 

3. die Herstellung, den Aus - oder Umbau des Strallen-, Wege- und Platzkorpers einschrieglich 
Unterbau, Oberflache sowie zur bestimmungsgemagen Funktion der Anlege notwendige Erhohungen 
oder Vertiefungen (Niveauausgleich) und die Anschlusse an andere Anlagen; zum Suellen- Wege-
und Platzkorper gehoren insbesondere 

a) die Fahrbahn einschlieglich unselbstandiger Larmschutzenlagen, 
b) die Gehwege, 
c) die Rinnen- und Randsteine, auch wenn sie hohengleich zu den umgebenden Flachen ausgebildet 

sind 



d) die dem ruhenden Verkehr dienenden unselbstandigen Park- und Abstellflachen, 
e) die Radwege 
f) die kombinierten Rad - und Gehwege 
g) die unbefestigten Rand- und GriIinstreifen sowie die unselbstandigen Griinanlage 

(Stragenbegleitgrun in Form von Baumen, Strauchern, Flasen- und anderen GrOnflachen), 
h) die Boschungen, Schutzmauern und Stiitzmauern; 
i) die Bushaltebuchten; 

4. die Herstellung, den Aus- oder Umbau von selbstandigen Park- und Abstellflachen sowie von selb-
standigen GrOnflachen, soweit sie nach stadtebaulichen Grundsatzen zur Erschliegung der 
Grundstilicke notwendig sind; 

5. die Herstellung, den Aus- und Umbau von Beleuchtungseinrichtungen im Bereich der offentlichen 
Stragen, Wege und Platze; 

6. die Herstellung, den Aus- und Umbau von Entwasserungseinrichtungen der offentlichen Stragen, 
Wege und Platze; 

7. die Herstellung, den Aus- und Umbau von Mischflachen, Fuggangerzonen und verkehrsberuhigten 
Bereichen einschlieglich Unterbau, Oberflache sowie zur bestimmungsgemagen Funktion der Anlage 
notwendige Erhohungen oder Vertiefungen (Niveauausgleich) und die AnschlOsse an andere 
Anlagen; 

8. die Moblierung einschlieglich Blumenkübel, Sitzbanke, Brunnenanlagen, Absperreinrichtungen, Zier-
leuchten, Anpflanzungen und Spielgerate, soweit diese Einrichtungen Bestandteil der Anlage und mit 
dem Grund und Boden fest verbunden sind. 

(2) Zum beitragsfahigen Aufwand zahlen auch die Aufwendungen fOr eine Fremdfinanzierung der in 
Absatz 1 bezeichneten Magnahmen sowie die Aufwendungen, die zum Ausgleich oder zum Ersatz 
eines durch eine beitragsfahige Magnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen 
sind. 

(3) Die tatsachlich entstandenen Kosten sind nur soweit in den clurch Beitrage zu deckenden Aufwand 
einzuziehen, wie sie zur Erfullung des von der Gemeinde festzulegenden Bauprogramms fur die 
Durchfuhrung der Magnahme erforderlich sind. Der Aufwand fiir die Fahrbahnen von Ortsdurchfahrten 
von Bundes- Landes- und Kreisstragen 1st nur beitragsfahig, soweit die Fahrbahnen im Zuge der 
Ortsdurchfahrt breiter sind als die augerhalb der Ortsdurchfahrt anschliegenden freien Strecken; in 
diesem Fall ist nur der Anteil des Aufwands fur die Fahrbahn beitragsfahig, der auf die Ober die Breite 
freien Strecken hinausgehenden Flachen im Zuge der Ortsdurchfahrt entfallt. 

(4) Soweit die Gemeinde Leistungen und Zuschusse Dritter zur Finanzierung einer Magnahme nach § 1 
erhalt oder erhalten hat, sind diese vom beitragsfahigen Aufwand abzusetzen. Satz 1 gilt nicht, wenn 
und soweit sich im Einzelfall aufgrund offentlich-rechtlicher Vorschriften, aus dem Bewilligungsbescheid 
oder aus einer entsprechenden Zweckbestimmung des Zuwendungsgebers ergibt, dag die 
Zuwendungen zunachst zur Deckung des von der Gemeinde zu tragenden nicht beitragsfahigen 
Aufwands und zur Deckung des nach Maggabe dieser Satzung von der Gemeinde zu tragenden 
Gemeindeanteils am beitragsfahigen Aufwand zu verwenden sind. lm Falle des Satzes 2 sind die 
Teilbetrage der Zuwendungen, die den von der Gemeinde zu tragenden nicht beitragsfahigen Aufwand 
und den Gemeindeanteil am beitragsfahigen Aufwand ithersteigen, vom nach Maggabe des § 4 von 
den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfahigen Aufwand (Anliegeranteil) abzusetzen, 
wenn der Zuwendungsgeber endgiiltig auf die Ruckzahlung dieser Teilbetrage verzichtet. Satz 1 gilt 
ebenfalls nicht, wenn und soweit sich im Einzelfall aufgrund offentlich-rechtlicher Vorschriften , aus 
dem Bewilligungsbescheid oder aus einer entsprechenden Zweckbestimmung des Zuwendungsgebers 
ergibt, dag die Zuwendungen ausschlieglich zur Deckung des von den Beitragspflichtigen zu tragenden 
Anteils am beitragsfahigen Aufwand zu verwenden sind; in diesem Fall sind die Zuvvendungsbetrage in 
vollem Umfang von dem von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfahigen Aufwand 
abzusetzen. 
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§3 
Abrechnungsgebiet 

(1) Der beitragsfahige Aufwand wird fiir die in dem von der Gemeinde festgelegten Bauprogramm 
bezeichnete Magnahme ermittelt. Er wird nach Abzug des Gemeindeanteils nach Maggabe dieser 
Satzung auf die GrundstOcke verteilt, die aus der Magnahme einen besonderen Vorteil erlangen und 
durch die Anlage, die Gegenstand der beitragsfahigen Magnahme ist, erschlossen werden 
( Abrechnungsgebiet ). 

(2) Die Gemeinde kann abweichend von Absatz 1 den Aufwand auch für einzelne Teilstrecken 
( Abschnitte ) der im Bauprogramrn bezeichneten Anlage ermitteln, wenn die Anlage im Bereich dieser 
Teilstrecke selbstandig nutzbar 1st. Die Gemeinde kann den Aufwand auch fur mehrere Anlagen, die fur 
die Erschliegung der Grundstijcke eine Einheit bilden, gemeinsam ermitteln ( Ausbaueinheit ). 

(3) Soweit em n Abschnitt gebildet wird oder mehrere Anlagen zu einer Ausbaueinheit zusammengefaRt 
werden, bilden abweichend von Absatz 1 die durch den jeweiligen Abschnitt oder die durch die zu 
einer Ausbaueinheit zusammengefagten Anlagen erschlossenen GrundstOcke das Abrechnungsgebiet. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§4 
Gemeindeanteil 

(1) Die von der beitragsfahigen Magnahme ausgehenden Vorteile fur die Allgemeinheit werden dadurch 
berucksichtigt, dag die Gemeinde zur Abgeltung des Vorteils fOr die Allgemeinheit omen Anteil am 
beitragsfahigen Aufwand (§ 2) tragt. 

(2) Der Gemeindeanteil am beitragsfahigen Aufwand {§ 2) -kir Magnahmen nach § 1 Absatz 1 wird 
entsprechend den in der nachstehenden Tabelle ausgewiesenen Vom-Hundert-Satzen festgesetzt. 

Anlageart und Teileinrichtung Gemeindeanteil 

Spalte A Spalte B 

1. Anliegerstragen 
a Fahrbahn ( § 2 Absatz 1 Nr. 3a ) 25 
b Gehweg ( § 2 Absatz 1 Nr. 3b ) 25 
c Radweg ( § 2 Absatz 1 Nr. 3e ) 25 
d kombinierter Rad- und Gehweg ( § 2 Absatz 1 Nr. 3f) 25 
e unselbstandige Parkflache ( § 2 Absatz 1 Nr. 3d ) 25 
f unselbstandige Grunanlage ( § 2 Absatz 1 Nr. 3g ) 25 
g Mischflachen ( § 1 Absatz 2 Nr. 7 ) 25 
h Stragenbeleuchtung ( § 2 Absatz 1 Nr. 5 ) 25 
i Strassenentwasserung ( § 2 Absatz 1 Nr. 6 ) 25 
j Moblierung ( § 2 Absatz 1 Nr. 8 ) 25 

2. Haupterschliegungsstragen 
a Fahrbahn ( § 2 Absatz 1 Nr. 3a ) 60 
b Gehweg ( § 2 Absatz 1 Ni. 3b ) 40 
c Radweg ( § 2 Absatz 1 Nr. 3e ) 60 
d kombinierter Rad- und Gehweg ( § 2 Absatz 1 Ni. 3f) 50 
e unselbstandige Parkflache ( § 2 Absatz 1 Nr. 3d ) 40 
f unselbstandige Griinanlage ( § 2 Absatz 1 Nr. 3g ) 40 
g Mischflachen ( § 1 Absatz 2 Nr. 7 ) 55 
h Stragenbeleuchtung ( § 2 Absatz 1 Ni. 5 ) 40 
i Stragenentwasserung ( § 2 Absatz 1 Ni. 6 1 40 
j Moblierung 	( § 2 Absatz 1 Nr. 8 1 40 

3. Hauptverkehrsstragen 
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a Fahrbahn ( § 2 Absatz 1 Nr. 3a ) 80 
b Gehweg ( § 2 Absatz 1 Nr. 3b ) 45 
c Radweg ( § 2 Absatz 1 Ni. 3e ) 80 
d kombinierter Rad- und Gehweg ( § 2 Absatz 1 Ni. 3f) 60 
e unselbstandige Parkflache ( § 2 Absatz 1 Nr. 3d ) 45 
f unselbstandige GrOnanlage ( § 2 Absatz 1 Nr. 3g ) 45 
g Mischflachen ( § 1 Absatz 2 Ni. 7 ) 70 
h StraBenbeleuchtung ( § 2 Absatz 1 Nr. 5 ) 45 
i Stragenentwasserung ( § 2 Absatz 1 Nr. 6 ) 45 
j Moblierung ( § 2 Absatz 1 Nr. 8 ) 45 

4. FuRgangerzonen-einschlieglich StraRenbeleuchtung 
und Stragenentwasserung - ( § 2 Absatz 1 Nr. 7 1 

a Umbau einer Anlage zur FuRgangerzone 50 
b Mallnahmen an bestehenden FuEgangerzonen 50 
5. Verkehrsberuhigte Bereiche - einschlie(Ilich 

StraRenbeleuchtung und Stragenentwasserung - ( § 2 
Absatz 1 Ni. 7) 

a Umbau einer Anlage zum verkehrsberuhigten Bereich 40 
b MaRnahmen an bestehenden verkehrsberuhigten 

Bereichen 
40 

6. Selbstandige Parkflbchen ( § 2 Absatz 1 Nr. 4 ) 30 
7. Selbstandige GrOnanlagen ( § 2 Absatz 1 Ni. 4 ) 30 
8. Wirtschaftswege und sonstige nicht zum Anbau 

bestimmte Anlagen 
25 

(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als 

1. AnliegerstraRen: 
StraRen, Wege und Platze, die ausschlieBlich oder Oberwiegend der ErschlieBung der angrenzenden 
oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen GrundstOcken dienen; 

2. Haupterschliegungsstragen: 
Strallen, Wege und Platze, die weder Oberwiegend der Erschliegung von GrundstOcken noch 
Oberwiegend dem Ortlichen Durchgangsverkehr dienen; 

3. HauptverkehrsstraRen: 
StraRen, Wege und Platze, die neben der ErschlieRung von GrundstOcken und neben der Aufnahme 
von innerortlichem Durchgangsverkehr Oberwiegend dem Oberortlichen Durchgangsverkehr und 
damit dem Ziel - und Quellverkehr augerhalb des Ortes dienen; 

4. FuRgangerzonen: 
StraGen, Wege und Platze, die ausschlieRlich oder Oberwiegend die angrenzenden oder die durch 
private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstikke erschlieflen und die in ihrer gesamten Breite 
dem FuRganger verkehr dienen, auch wenn ausnahmsweise eine auf den Anliegerverkehr und den 
Anlieferverkehr beschrankte Nutzung mit Kraftfahrzeugen zugelassen 1st; 

5. Verkehrsberuhigte Bereiche: 
Straflen, Wege und Platze, die ausschlieBlich oder Oberwiegend der ErschlieRung der angrenzenden 
oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen GrundstOcke dienen, dabei als Mischflache 
ausgestaltet sind und in ihrer ganzen Breite von FuRgangern benutzt und mit Fahrradern sowie mit 
Kraftfahrzeugen befahren werden konnen; 

6. Wirtschaftswege: 
Feld- und Waldwege, die Oberwiegend der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich 
genutzten GrundstOcken dienen. 

(4) Die Gemeinde weist in dem als Anlage beigefOgtem StraRenverzeichnis die Stragen aus, die unter 
Absatz 3 Ziffer 1 - 3 fallen. 
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(5) Werden bei EckgrundstOcken nicht alle sie erschlieflenden Straflen zu gleicher Zeit als eine Einheit 
ausgebaut und abgerechnet, so wird den Beitragspflichtigen em n Nachlall in Hohe von 50 v.H. auf den 
ermittelten Ausbaubeitrag fOr das EckgrundstOck bis zu einer GrundstOckgr011e von 850 gm gewahrt. 

§5 
Verteilung des umlegungsfahigen Aufwands 

(1) Der beitragsfahige Aufwand (§ 2) wird nach Abzug des Gemeindeanteils (§ 4 Abs.1-4) und 
gegebenfalls nach Abzug der sich nach § 2 Absatz 3 Satze 3 und 4 ergebenden Betrage nach 
Maggabe der Absatze 2 und 3 auf die GrundstOcke des Abrechnungsgebiets (§ 3) verteilt. Zu den 
GrundstOcken des Abrechnungsgebiets gehoren auch die im Eigenturn der Gemeinde stehenden 
GrundstOcke, soweit sie privatrechtlich genutzt werden kOnnen. 

(2) Soweit fur alle aim Abrechnungsgebiet geharenden GrundstOcke eine gleiche Nutzung nach Art und 
MaL zulassig ist und die tatsachlich realisierte Nutzung der GrundstOcke nicht Ober diese zulassige 
Nutzung hinausgeht, erfolgt die Verteilung des Aufwands im Verhaltnis der GrundstOcksflachen. Als 
GrundstOck im Sinne dieser Satzung gilt grundsatzlich der Flacheninhalt des BuchgrundstOcks, wie er 
sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt. 

(3) 1st innerhalb des Abrechnungsgebiets eine unterschiedliche Nutzung nach Art oder Marl zulassig, 
wird die zulassige Art und das zulassige Mail der Nutzung nach Maggabe der §§ 6 bis 8 bei der 
Verteilung des Aufwands nach Absatz 1 berOcksichtigt. Gehen das tatsachlich vorhandene Mail der 
Nutzung oder die tatsachlich vorhandene Art der Nutzung einzelner Grundstucke Ober das zulassige 
Mail oder die zulassige Art der Nutzung hinaus, so werden bei diesen GrundstOcken das tatsachlich 
vorhandene Mall oder die tatsachlich vorhandene Art der Nutzung berucksichtigt. 

§6 
Aufwandsverteilung 

fur baulich oder gewerblich nutzbare Grundstticke 

(1) 1st fur GrundstOcke, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) oder im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) liegen, nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
oder nach MaRgabe des § 34 BauGB eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung zulassig 
und unterscheidet sich die zulassige Nutzung der einzelnen GrundstOcke des Abrechnungsgebiets, 
abgesehen von der GrundstOcksgrofle, nach Art oder Marl voneinander oder ist auf einzelnen 
GrundstOcken des Abrechnungsgebiets eine Ober das zulassige Mall oder die zulassige Art 
hinausgehende bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung vorhanden, so wird diesen 
Unterschieden dadurch Rechnung getragen, deg die Vertreilung des umlegungsfahigen Aufwands im 
Verhaltnis der Nutzflachen der GrundstOcke erfolgt. 

(2) Die der Aufwandsverteilung zugrunde zu legende Nutzflache des einzelnen GrundstOcks ergibt sich 
durch Vervielfachen der nach den Absatzen 3 und 4 mallgeblichen GrundstOcksflachen mit dem in 
Absatz 5 bestimmten Nutzungsfaktor. 

(3) Bei GrundstOcken, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, gilt als maggebliche 
GrundstOcksflache im Sinne des Absatzes 2 die Flache, auf die der Bebauungsplan die bauliche, 
gewerbliche oder vergleichbare Nutzung bezieht. 

(4) Als mallgebliche GrundstOcksflache im Sinne des Absatzes 2 gilt 

1. bei GrundstOcken, die nicht im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, welche jedoch wegen ihrer 
Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ( § 34 BauGB ) baulich, gewerblich oder in 
vergleichbarer Weise nutzbar sind, und 

2. bei GrundstOcken, fOr die der Bebauungsplan keine Festsetzung zu Art oder Mail der Nutzung 
enthalt, 
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die tatsachliche GrundstOcksflache bis zu einer Tiefe von 40,00 m gemessen in einem senkrechten 
Abstand von der gemeinsamen Grenze des Grundstucks und der Strage, dem Weg oder dem Platz aus 
und mit dieser parallel verlaufend. Soweit Grundstacke nicht an die Strage, den Weg oder den Platz 
angrenzen, aber ither eine tatsachlich und rechtlich gesicherte Zugangsmoglichkeit zur Anlage verfijgen 
oder lediglich durch eine zum Grundstiick gehorende Zuwegung mit der Strage, dem Weg oder dem 
Platz verbunden sind ( Hinterliegergrundstucke ), ist die Flache zwischen der Grundstucksgrenze, die 
der Strage, dem Weg oder dem Platz zugewandt ist und einer im Abstand von 40,00 m dazu 
verlaufenden Parallelen maggeblich; bei der Bestimmung der GrundstOckstiefe bleiben die 
GrundstOcksteile, welche lediglich die wegemagige Verbindung des GrundstOcks zur Strage, zum Weg 
oder zum Platz herstellen, unberacksichtigt. 

3. Bei Grundstucken, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
BauGB liegen, gilt die von der Satzung erfagte Grundstilicksflache als maggeblich im Sinne des 
Absatzes 2. 

4. Frstreckt sich die tatsachliche bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung Ober die nach Nrn. 
1 bis 3 maggebliche Grenze hinaus, so gilt abvveichend von Nrn. 1 bis 3 als maggebliche Grund-
stucksflache die Flache zwischen der gemeinsamen Grenze des Grundstucks mit der Strage, dem 
Weg oder dem Platz zugewandt ist und der rilickwartigen Grenze der baulichen, gewerblichen oder 
vergleichbare Nutzung. 

(5) Zur Berucksichtigung des unterschiedlichen Mages der Nutzung wird die nach den Absatzen 2, 3 
und 4 maggebliche Grundstucksflache mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht. Dieser bernigt sich nach 
der Anzahl der auf dem jeweiligen GrundstOck zulassigen oder tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind. 

Der Nutzungsfaktor beträgt im einzelnen: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder industriell nutzbaren Grundstucken, 
auf denen keine oder nur eine untergeordnete Bebauung zulassig ist 1,0; 

2. bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 1,3; 

3. bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 1,5, 

4. bei einer Bebaubarkeit mit vier und funf Vollgeschossen 1,6; 

5. bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen 1,7; 

6. bei Grundstucken, die nicht oder nur untergeordnet ( z. B. als Sportanlagen, Freibader, Dauer- 
kleingarten, FriedhOfe, Kirchengrundstucke oder in vergleichbarer Weise) baulich nutzbar sind 0;5. 

(6) Die maggebliche Zahl der Vollgeschosse wird wie folgt ermittelt: 

1. Fur die Grundstikke, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt: 

1.1 1st die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, so gilt die nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes hochstzulassige Zahl der Vollgeschosse. 

1.2 Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschogzahl die Baumassenzahl 
geteilt durch 3,5. Bruchzahlen ab 0,5 werden auf die nachste voile Zahl aufgerundet, kleinere 
Bruchzahlen werden auf die nachste voile Zahl abgerundet. Weist der Bebauungsplan anstatt der 
Baumassenzahl die Baumasse aus, so ist die Baumassenzahl nach Maggabe der festgesetzten 
Baumasse und der Oberbaubaren Grundflache zu ermitteln und Satz 1 entsprechend anzuwenden. 
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1.3 Setzt der Bebauungsplan nur die zulassige Gebaudehahe fest, so gilt als Anzahl der Vollgeschosse 
die festgesetzte zulassige Gebaudehohe geteilt durch 2.7. Bruchzahlen ab 0,5 werden auf die 
nachste voile Zahl aufgerundet., kleinere Bruchzahlen werden auf die nachste voile Zahl 
abgerundet. 

1.4 1st eine hohere als die im Bebauungsplan festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse zugelassen oder 
tatsachlich vorhanden oder werden die zulassige Baumassenzahl, die zulassige Baumasse oder die 
hochstzulassige Gebaudehohe 0berschritten, so gilt die tatsachlich zugelassene oder vorhandene 
Anzahl der Vollgeschosse. Nurnmer 1.2 und Nummer 1.3 sind entsprechend anzuwenden. 

2. Fur Grundstucke, die nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die jedoch wegen 
ihrer Lage innerhalb der im Zusarnmenhang bebauten Ortsteile baulich oder gewerblich nutzbar sind 
oder fur Grundstiicke, fur die der Bebauungsplan die Anzahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl 
oder die GebaudehOhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

2.1 Bei bebauten sowie bei unbebauten aber bebaubaren GrundstOcken ergibt sich die Zahl der Vollge-
schosse aus der Zahl der in der naheren Umgebung Oberwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 1st 
denngegenOber eine Where Anzahl der Vollgeschosse tatsachlich vorhanden, so gilt die tatsachlich 
vorhandene Anzahl der Vollgeschosse. 

2.2 Bei gewerblich oder industriell nutzbaren GrundstOcken, auf denen aber keine Bebauung zulassig 
ist, wird em n Vollgeschog zugrunde gelegt. 1st demgegenither eine Bebauung tatsachlich 
vorhanden, welche mehr als em n Vollgeschog aufweist, so gilt die tatsachlich vorhandene Anzahl 
der Vollgeschosse. 

3. Bei Grundstucken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zulassig sind, wird em n Vollgeschog 
zugrunde gelegt, es sei denn, dag fur Garagen mehrere Geschosse zulassig sind. Bei mehrge-
schossigen Park- oder Garagenbauten bestimmt sich der Nutzungsfaktor nach der Zahl der 
zulassigen oder vorhandenen Geschosse. 

(7) Bei GrundstOcken in Kern-, Gewerbe- oder lndustriegebieten werden die nach den Abskzen 1 bis 6 
ermittelten Nutzflachen urn 50 v. H. erhoht. Dasselbe gilt fur Oberwiegend gewerblich oder Industrie!! 
genutzte Grundstucke in anderen als den in Satz 1 bezeichneten Baugebieten. Eine Oberwiegende 
gewerbliche oder industrielle Nutzung liegt bei den in Satz 2 bezeichneten GrundstOcken vor, wenn in 
der Mehrzahl der Geschosse eine Oberwiegende derartige Nutzung stattfindet. 

§7 
Aufwandsverteilung 

fur weder baulich noch gewerblich nutzbare Grundstacke 

(1) Sind Grundstucke 

1, wegen ihrer Lage im Augenbereich oder, . 

2. wenn sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes ( § 30 BauGB ) liegen, aufgrund der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, 

auf ihrer gesamten GrundstOcksflache im Sinne des Absatzes 3 weder baulich noch gewerblich noch in 
vergleichbarer Weise nutzbar, und unterscheidet sich die tatsachliche Nutzung dieser Grundstucke, 
abgesehen von der GrunclstOcksgroge, nach der Art der Nutzung voneinander, so wird diesen 
Unterschieden dadurch Rechnung getragen, (lag die Verteilung des umlegungsfahigen Aufwands im 
Verhaltnis der Nutzflachen der Grundstficke erfolgt. 
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(2) Die der Aufwandsverteilung zugrunde zu legende Nutzflache des einzeinen GrundstOcks ergibt sich 
durch Vervielfachen der nach Absatz 3 maRgeblichen GrundstOcksflache mit dem in Absatz 4 
bestimmten Nutzungsfaktor. 

(3) Als maRgebliche GrundstOcksflache gilt fur GrundstOcke, die weder baulich noch gewerblich 
nutzbar sind, der gesamte Flacheninhalt des BuchgrundstOcks, wie er sich aus der Eintragung im 
Grundbuch ergibt. 

(4) Der Nutzungsfaktor im Sinne des Absatzes 2 wird wie folgt festgesetzt: 

Nutzungsart 
Nutzungsfaktor 

(Vervielfaitiger 
der 

Grundstucks- 
oder 

Teilflachengreige) 

1 GrundstOcke ohne Wohnbebauung oder gewerbliche Bebauung 

1.1 mit Waldbestand oder mit wirtschaftlich nutzbaren Wasserflachen 2 

1.2 bei Nutzung als GrOnland, Ackerland oder Gartenland 4 

1.3 bei einer baulichen oder gewerblichen Nutzungvergleichbaren Nutzung 
( z. B. FriedhOfe, Sportpl5tze, Freibader, Dauerkleingarten, Baumschulen 
oder ahnlichem ) 8 

1.4 bei gewerblicher Nutzung 12 

2 GrundstOcke mit Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Hofstellen oder der Land-
und Forstwirtschaft dienenden Nebengebauden (z. B. Feldscheunen und ahnlichem) 
fur eine Teilflache, die sich durch Teilung der Grundflachen der Baulichkeiten in qm 
durch 0,2 ergibt, wobei Bruchzahlen des Ergebnisses auf die nachstniedrigere voile 
Zahl abzurunden sind: fur die Restflache gilt Nr. 1 16 

3 Campingplatze 

3.1 fur die mit Betriebsgebauden bebaute Teilflache, die sich durch Teilung der 
Grundflachen der Baulichkeiten in qm durch 0,2 ergibt, wobei Bruchzahlen des 
Ergebnisses auf die nachstniedrigere voile Zahl abzurunden sind 20 

3.2 fOr die Restflache 1 6 

4 GrundstOcke, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 
Absatz 4 BauGB-MaRnahmenG bzw. nach § 35 Abs. 6 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 1997 liegen 

4.1 fur die von der Satzung erfaRten Teilflachen mit Baulichkeiten, die kleinen 
Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen; fOr die Restflache gilt ('Jr. 1 20 

4.2 fOr die von der Satzungt erfaRten Teilf15chen mit sonstigen Baulichkeiten oder 
ohne Bebauung; fOr die Restflache gilt Nr. 1 16 
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§8 
Vorverteilung des umlegungsfahigen Aufwands in besonderen Fallen 

(1) UmfaRt das Abrechnungsgebiet neben 

1. baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbaren, im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans (§ 30 BauGB) oder im Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB) liegenden GrundstOcken auch 

2. Grundstiicke, die wegen ihrer Lage im Augenbereich ( § 35 BauGB ) oder, wenn sie im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, aufgrund der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auf ihrer gesamten Flache weder baulich noch gewerblich noch in vergleichbarer Weise nutzbar sind, 

so wird der Vorteil der baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbaren GrundstOcke (Nr. 1) 
doppelt so hoch bewertet wie der Vorteil der nicht in dieser Weise nutzbaren Grundstiicke (Ni. 2) 

(2) Zu diesem Zweck wird der unnlegungsfahige Aufwand vor der Verteilung auf die einzelnen 
Grundstiicke im Verhaltnis der nach Absatz 3 ermittelten maRgeblichen Summen der Frontlangen der in 
Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Grundstucke zu den nach Absatz 3 ermittelten maRgeblichen Summen der 
Frontlangen der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Grundstiicke aufgeteilt. 

(3) Die fur die Verteilung nach Absatz 2 maRgeblichen Frontlangen werden wie folgt ermittelt: 

1. Frontlange ist die Lange der genneinsamen Grenze zwischen dem GrundstOck und der Anlage. 

2 Als Frontlange gilt abweichend von Ni. 1 die Halfte der langsten parallel zur Grenze der Anlage 
verlaufenden gedachten Linie innerhalb des GrundstOcks, wenn die tatsachliche Frontlange des 
Grundstucks weniger als die Halfte dieser gedachten Linie beträgt. Daselbe gilt, wenn das 
Grundstuck keine gemeinsame Grenze mit der Anlage hat. 

3. Als nnaggebliche Frontlange gilt 

3.1 fur die baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbaren GrundstOcke ( Absatz 1 Nr. 1 ) 
die doppelte nach MaRgabe der Ni. 1 und 2 ermittelte Frontlange; 

3.2 fur die weder baulich noch gewerblich noch in vergleichbarer Weise nutzbaren Grundstacke 
( Absatz 1 Nr. 2 ) die einfache nach MaRgabe der Nr. 1 und 2 ermittelte Frontlange. 

(4) Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn sich eine beitragsfahige MaRnahme nur auf eine von 
beidseitig vorhandenen gleichen Teileinrichtungen, die ihrer Funktion nach jeweils vorwiegend fur eine 
Stragenseite bestimmt sind ( z. B. beidseitige Gehwege ), erstreckt. In diesem Fall ist die Frontlange der 
Grundstucke, die auf der StraBenseite liegen, auf der auch die beitragsfahig ausgebaute Teileinrichtung 
verlauft, nach Absatz 3 Nr. 3.1 und die Frontlange der Grundstucke, die auf der gegemberliegenden 
Stragenseite liegen, nach Absatz 3 Nr. 3.2 zugrunde zu legen. Die Verteilung des umlegungsfahigen 
Aufwands innerhalb der Grundstacke jeder StraBenseite erfolgt in diesem Fall je nach der zulassigen 
Nutzung der Grundstiicke nach § 6 oder nach § 7. Absatz 5 bleibt unberuhrt, er ist darOber hinaus 
auch innerhalb der Grundstucke einer StraRenseite dann entsprechend anzuwenden, wenn auf 
derselben StraBenseite sowohl baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbare als auch nur 
in anderer Weise nutzbare Grundstucke durch die Anlage, auf die sich die beitragsfahige MaRnahme 
bezieht, erschlossen werden; in diesem Fall ist zunachst die Verteilung nach Absatz 4 und danach die 
Verteilung des umlegungsfahigen Aufwands nach Absatz 5 innerhalb der Grundstucke einer 
StraRenseite vorzunehmen. 

(5) Die Verteilung des auf die jeweilige Grundstucksgruppe nach MaRgabe der Absatze 1 bis 3 
entfallenden Anteils am umlegungsfahigen Aufwand auf die einzelnen, der jeweiligen Grundstucks-
gruppe zuzurechnenden Grundstucke erfolgt 
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1. fOr die Gruppe der baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbaren Grundstucke ( Absatz 
1 Nr. 1 1 nach Maggabe des § 6 und 

2. fOr die Gruppe der weder baulich noch gewerblich noch in vergleichbarer Weise nutzbaren 
Grundstucke ( Absatz 1 Ni. 2 ) nach Maggabe des § 7. 

3. Haben Teilflachen eines baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise nutzbaren Grundstucks, die 
augerhalb der in § 6 Absatze 3 und 4 bezeichneten Teilflachen liegen, durch die beitragsfahige 
Magnahme einen bedeutsamen, nicht zu vernachlassigenden eigenen Vorteil, so gelten diese 
Teilflachen ebenfalls als Grundstucke im Sinne des Absatzes 1 Ni. 2 und sind nach Maggabe der 
Absatze 1, 2, 3 und 5 bei der Verteilung des umlegungsfahigen Aufwands zu berficksichtigen. 

§9 
Kostenspaltung 

(1) Der Betrag kann fur 

1. die Fahrbahn, 
2. die Radwege, 
3. die Gehwege, 
4. die kombinierten Rad- und Gehwege, 
5. die unselbstandigen Parkplatze und Parkstreifen 
6. die unselbstandigen Grunanlagen 
7. die Beleuchtungsanlagen, 
8. die Entwasserungsanlagen 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfoige umgelegt werden, sobald die sich auf eine der 
Teileinrichtungen nach Nrn. 1 bis 8 erstreckende Baumagnahme fertiggestellt und die Teileinrichtung 
selbstandig nutzbar ist. 

(2) Aufwendungen fOr das Stragenbegleitgrun, unbefestigte Rand- und Grunstreifen, Boschungen, 
Schutzmauern und StOtzmauern sind jeweils der Teileinrichtung zuzurechnen, der zu dienen sie 
bestimmt sind. 

§ 10 
Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschlug der Magnahme. Sie entsteht in den Fallen der 
Kostenspaltung (§ 9) mit dem Abschlug der auf die jeweilige Teileinrichtung bezogenen Teilmagnahme 
und im Fall der Abschnittsbildung (5 3 Absatz 2 Satz 1) mit dem Abschlug der auf den jeweiligen 
Abschnitt bezogenen Teilmagnahme. Im Fall der Bildung von Ausbaueinheiten (5 3 Absatz 2 Satz 2) 
entsteht sie mit dem Abschlug der Magnahmen fur die zur Ausbaueinheit zusammengefagten Anlagen. 

(2) Eine Magnahme oder Teilmagnahme ist abgeschlossen, wenn sie technisch entsprechend dem 
Bauprogramm fertiggestellt und tatsachlich und rechtlich beendet ist und der Gesamtaufwand 
feststellbar ist. 

511 
Beitragsschuldner 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentumer des 
Grundstucks ist. 1st das Grundstuck mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt der Erbbauberechtigte an 
die Stelle des GrundstuckseigentOmers; dasselbe gilt fur natarliche oder juristische Personen, die in 
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anderer Weise dinglich zur Nutzung des Grundstficks berechtigt sind. Mehrere Beitragspflichtige sind 
Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen MiteigentOmer nur mit ihrern 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

§ 12 
Vorausleistung, Vorauszahlung, Ablasung 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, nach Raubeginn fur die beitragsfahige MaIlnahme und vor Entstehen 
der sachlichen Beitragspflicht ( § 10 ) angemessene Vorausleistungen auf den voraussichtlich nach 
MaBgabe dieser Satzung zu ernnittelnden Beitrag zu erheben. Die Hohe der Vorausleistungen darf 80 v. 
H. des voraussichtlichen Beitrags nicht Obersteigen. Die geleisteten Vorausleistungen sind auf den 
endg0Itig ermittelten Beitrag anzurechnen. Bis zum Entstehen der sachlichen Beitragspflicht kOnnen 
Vorausleistungen auch wiederholt erhoben werden. 

(2) Die Gemeinde kann mit den Beitragspflichtigen vertraglich vereinbaren, dal3 diese Vorauszahlungen 
auf den voraussichtlichen Beitrag leisten. Diese Vorauszahlungen sind auf den endgultig ermittelten 
Beitrag anzurechnen. 

(3) Soweit gezahlte Vorausleistungen den endgultig ermittelten Beitrag Obersteigen, sind sie zu 
erstatten. 

(4) Der Beitrag kann insgesamt vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht ( § 10 ) endgOltig abgelOst 
werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht. Der Ablosungsbetrag bemiBt sich nach der 
voraussichtlichen Haile des nach Maggabe dieser Satzung zu ermittelnden Beitrags. 

§ 13 
Falligkeit 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fallig. Die Vorausieistung (§ 
12 Absatz 1) wird einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheides fallig. 

(2) Die Falligkeit der Vorauszahlung (§ 12 Absatz 2) und die Falligkeit des Ablosungsbetrages (§ 12 
Absatz 4) richtet sich nach den Vereinbarungen in den sie begrundenden Offentlich-rechtlichen 
Vertragen. Sie soli sich an der in Absatz 1 bestimmten Falligkeit orientieren. 

§ 14 
Datenerhebung, Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beitrage im Rahmen der Veranlagung 
nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten nach § 10 Absatz 4 in Verbindung mit § 9 
Absatz 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener informationen 
( Landes-datenschutzgesetz - LDSG -) vom 30. Oktober 1991 (GVOBI. Schl.-H. S. 555) in der jeweils 
geltenden Fassung 

1. aus Datenbestanden, die der Gemeinde aus der Priifung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach 
§§ 24 bis 28 Baugesetzbuch ( BauGB ) und § 3 des Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaus 
irn Planungs- und Baurecht sowie zur Anderung mietrechtlicher Vorschriften - WoBauELG bekannt 
geworden sind; 
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zulassig: 

- Grundstuckseigenturner, kunftige GrundstOckseigentiimer; 
- Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhaltnisse, Anschriften von derzeitigen und ki.inftigen 

GrundstuckseigentOrnern und sonst dinglich Berechtigten; 
- Daten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der einzelnen GrundstEicke. 

(2) Die Gemeinde darf sich die in Absatz 1 genannten Daten von den genannten Amtern und Behorden 
Obermitteln lessen. Die Daten durfen nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung 
weiterverarbeitet werden. 

§ 15 
In krafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer affentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 

Wrixum, den 20.Mai 1999 

GEME1NDE 
W RIXU M 

(RE IS NOPORIESLAND Der BOrg rmeis er 



Anlage zu § 4 Absatz 4 der Satzung der Gemeinde Wrixum Ober die Erhebung von Beitragen 
fur den Ausbau von Anlagen o, Bereich von offentlichen Strallen, Wegen und Platzen 
(Ausbaubeitragssatzung - ABS) vom 

Die nachfolgenden StraBen dienen im wesentlichen 

a) dem Anliegerverkehr 
	b} dem innerortlichen Verkehr 	 c) dem Durchgangsverkehr 

Dorpwundt 
Fuflweg „Bobdorp" 
Harkenstieg 
Krummwundt 
Mohlenstieg 
Tewelken 
Bi de Kark 

Karkstieg 
Kirchweg 
Ohl Dorp (Stralle an der Marsch) 
Verbindungswege zwischen 
Ohl Dorp und Hardesweg 
Fotjem 

Hardesweg 
(Landesstrafle 214) 
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